
 
 

Wohnanlage – Umhausen, Mühlweg 5a-5b 
Bauteil 1 – Haus A+B 

 

 
Lage und Erreichbarkeit 
 
Die geplante Wohnanlage Mühlweg 5a+b „Haus A + B“ der Tiroler Friedenswerk, Ge-
meinnützige Wohnbau GesmbH, liegt auf dem Grundstück 2033/2 in Umhausen. Das 
Gebäude ist der erste Bauabschnitt eines insgesamt 3 Bauabschnitte umfassenden 
Gesamtkonzeptes, welches hier in idealer Zentrumslage errichtet werden soll. 
 
Das Bauvorhaben auf dem leicht von Nord nach Süd abfallenden Grundstück wird über 
die Dorfstraße, Löck und den Mühlweg erschlossen. Die gesamte Wohnanlage besteht 
aus drei Bauabschnitten, die in zeitlicher Abfolge nacheinander in Absprache mit der 
Gemeinde Umhausen errichtet werden sollen. Die beiden Baukörper Haus A+B 
(1.Bauabschnitt) enthalten 21 Mietwohnungen, davon können 15 betreubar ausgeführt 
werden. Haus C+D (3.Bauabschnitt) weist 18 Mietwohnungen mit Kaufoption auf. Zu-
sätzlich werden noch 4 Mietreihenhäuser mit Kaufoption errichtet (Bauabschnitt 2).  
 
 
Energiewerte: 
 
HWB Ref. SK 38, fGEE, SK 0,58 
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Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH als Tochtergesellschaft der 
Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN errichtet das Bauvorha-
ben mit Mitteln der Tiroler Wohnbauförderung, einem Hypothekardarlehen sowie Ei-
genmitteln der Wohnungswerber. 
 
Planung:  
 

COCOON Architektur 
Maximilianstr. 2, 6020 Innsbruck 

 0512/79 31 38 oder office@cocoon-architektur.at 
 

Bauleitung: 
Tiroler Friedenswerk 

Gemeinnützige WohnbaugesmbH. 
Siemensstraße 24a, 6063 Rum 

Ing. Marco Gruber (Abt.Technik),  0512/261161-401  
oder   marco.gruber@frieden.at 

 
Information: 

Tiroler Friedenswerk 
Gemeinnützige WohnbaugesmbH. 

Siemensstraße 24a, 6063 Rum 
Tina Meixger (Abt. Wohnungsverkauf),  0512/261161- 330 

: tina.meixger@frieden.at 
 

 
Vergabe der Wohnungen: 
 

Tiroler Friedenswerk in Kooperation mit 
Gemeinde Umhausen 

Dorf 30, 6441 Umhausen 
  05255/5230, : gemeinde@umhausen.gv.at 
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Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige Wohnbaugesellschaft mbH  
stellt sich vor: 
 
 
Gründung 
 
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1978 gegründet und ist eine 100%ige Tochtergesell-
schaft der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft FRIEDEN registrierte 
Genossenschaft mbH. Die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH. ist 
im Firmenbuch des Handelsgerichtes Innsbruck unter der Zahl 44175p eingetragen. 
 
Geschäftsführung 
 
Dir. Heinrich KRAMMER 
Dir. Dr. Dietmar HÄRTING 
 
Aufsichtsrat 
 
Dr. Johannes HIBLER 
Bgm. Erich RUETZ 
Bgm. Christian HÄRTING 
Bgm. Alois OBERER 
Maria STEINER 
Bgm. Ing. Josef HAUSBERGER 
 
Sitz und Anschrift 
 
6063 Rum, Siemensstraße 24a 
Tel. 0512/261161-0 
 
Gesetzlicher Prüfungsverband 
 
Österr. Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen – Revisionsverband,  
1010 Wien, Bösendorfer Straße 7 
 
Bautätigkeit 
 
In beinahe 75-jähriger Tätigkeit zur Schaffung von Wohnraum konnten die FRIEDEN 
und die Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH in Tirol mehr als 4.700 
Wohneinheiten fertig stellen. 
 



 
ALLGEMEINES 
 
Für das Vertragsverhältnis gelten die Bestimmungen des Tiroler Wohnbauförderungs-
gesetzes (TWFG) des Mietrechtsgesetzes (MRG) und des Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetzes (WGG) samt den zu diesen Gesetzen ergangenen Verordnungen. 
 
Gesamtkosten (=Herstellungskosten = Grund- und Baukosten) 
Die ausgewiesenen Kosten können sich verändern. Die endgültige Summe wird anläss-
lich der Endabrechnung nach Überprüfung des Amtes der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Wohnbauförderung festgestellt werden.  
 
Der Anteil pro Wohnung an den Gesamtbaukosten und Grundkosten wird nach Nutz-
werten ermittelt. 
Die während der Bauzeit aufgelaufenen Bauzinsen werden den Baukosten zugerech-
net.  
Die Verwaltungskosten werden pro Wohneinheit und Tiefgaragenplatz verrechnet. 
 
Finanzierung 
Die Finanzierung der Baukosten der Wohnanlage erfolgt aus Mitteln der Wohnbauförde-
rung, einem Hypothekardarlehen der Erste Bank, Eigenmitteln der Tiroler Friedenswerk 
gemeinnützige WohnbaugesmbH. und Eigenmitteln der Mieter. 
 
Die Grundkostenanteile sind zur Gänze mit Eigenmitteln abzudecken. Mit Zuweisung 
der Wohnung wird ein Finanzierungsbeitrag (=Eigenmittel) von € 70,--/m² Nutzfläche 
fällig (siehe Kostenaufstellung). Der Restbetrag wird gestundet. Für diesen Grundkos-
tenanteil werden Stundungszinsen gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 17 Z 3 
WGG verrechnet.  
Im Rahmen der Endabrechnung ist der Bauträger berechtigt Guthaben mit den aushaf-
tenden Grundkostenanteilen gegenzuverrechnen. 
 
Finanzierungsbeiträge (Eigenmittel) 
Die 1. Rate des Finanzierungsbeitrages ist innerhalb von 4 Wochen nach schriftlicher 
Zuweisung der Wohnung durch die Tiroler Friedenswerk gemeinn. WohnbaugesmH. 
fällig. 
Die 2. Rate des Finanzierungsbeitrages wird mit Übermittlung des Mietvertrages einige 
Wochen vor Fertigstellung der Wohnanlage zur Zahlung vorgeschrieben. 
 
Wohnbauförderung 
Die Zuteilung des Wohnbauförderungsdarlehens und des Annuitätenzuschusses erfolgt 
je nach Personenanzahl und Wohnungsgröße (siehe blg. Merkblatt). 
 
Wohnbauförderungsdarlehen: Laufzeit 37,5 Jahre 
Die Höhe des Darlehens errechnet sich aus der förderbaren Wohnnutzfläche x € 1.400,--. 
Rückzahlungskonditionen gemäß Wohnbauförderungsrichtlinien i.d.g.F. 
 
siehe Merkblatt! 



 
Annuitätenzuschuss: 
Für die ersten 15 Jahre wird ein Annuitätenzuschuss in Höhe von € 0,90/m² Nutzfläche 
und Monat gemäß den Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes und dessen 
Richtlinien gewährt. Änderungen können sich bei Fehlen der persönlichen Vorausset-
zungen (Einkommen, Familienstand, Größe der Wohnung usw.) ermittelt durch die 
Wohnbauförderungsbehörde ergeben. 
 
Hypothekardarlehen 
Laufzeit 25 Jahre mit sofortigem Tilgungsbeginn. Zu Änderungen der Laufzeit ist die 
Tiroler Friedenswerk gemeinnützige WohnbaugesmbH. berechtigt. Schwankungen dür-
fen die Vorgaben der Tiroler Landesregierung für Wohnkredite nicht überschreiten. Das 
ist derzeit ein 3-Monats- Euribor + 1,75% Aufschlag. Der Kalkulation liegt eine Annuität 
für das Bankdarlehen von 4,40% zugrunde. Die Vorschreibung ändert sich entspre-
chend der Zinssatzschwankungen. 
 
Miete 
Das monatliche Mietentgelt ist wie folgt kalkuliert: 

a) Annuitätenzahlungen 
b)  abzgl. Annuitätenzuschuss 
c) Eigenmittelzinsen 
d) Anteil an den Betriebskosten und öffentlichen Abgaben 
e) Heizkostenakontierung 
f)  Warmwasserakontierung 
g) Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gemäß § 14d WGG   
h) Verwaltungskostenbeitrag 
i) Lift  
j) Rücklagen gemäß § 14 Abs 1 Z 8 WGG 
k) Umsatzsteuer der Entgeltvorschreibungen a) – i) 
l) Umsatzsteuer für Verwohnung 
m) Tiefgarage inkl. Ust. 

 
Das Mietentgelt ist nach Bezug monatlich jeweils bis zum 5. des Monats zu bezahlen. 
Die Bau- und Betriebskostenabrechnung wird über den tatsächlichen Aufwand Auf-
schluss geben und unter Umständen eine Regulierung der kalkulierten Beträge mit sich 
bringen. 



 
SONSTIGES  
 
Bauarbeiten-Koordinationsgesetz BGBl. 37/1999 ldgF 
Wir weisen darauf hin, dass das Betreten der Baustelle verboten ist. Es wird mit fortge-
schrittener Bauphase für unsere Mieter einen gemeinsamen Besichtigungstermin geben 
– der Termin hierfür wird rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
Fertigstellung 
Der genaue Termin für die Schlüsselübergabe wird dem Wohnungswerber drei Monate 
vor dem tatsächlichen Übergabetermin schriftlich bekannt gegeben. 
 
Heizung und Warmwasseraufbereitung 
Siehe beiliegende Bau- und Ausstattungsbeschreibung 
 
Rücktritt 
Im Falle des Rücktrittes vor Schlüsselübergabe erhalten Sie Ihre einbezahlten Finanzie-
rungsbeiträge abzüglich einer Rücktrittsgebühr von € 300,-- umgehend rücküberwiesen.  
 
Bei Rücktritt nach Schlüsselübergabe erfolgt die Rückzahlung der einbezahlten Finan-
zierungsbeiträge entsprechend den Bestimmungen des § 17 WGG (= einbezahlter Fi-
nanzierungsbeitrag abzüglich 1% „Verwohnung“ pro Jahr). Eine Rücktrittsgebühr fällt 
dann nicht an. 
 
 
                   Rum, Januar 2022/tsc 


